
schränkt pfändbar (§ 851 ZPO) und als Nachlaßforde- 
rüng auf der Gläubigerseite und Nachlaßverbindlich
keit auf seiten des Schuldners auch aktiv und passiv 
vererblich wäre. Hinzu kämen dann noch Unterschiede 
bei der individuellen Feststellung der Höhe des „An
spruchs“, beispielsweise bei einem durch Krankheit 
oder Unfall dauernd erhöhten Lebensbedarf des 
Kindes, und womöglich sogar noch eine sich aus der 
Zahlung der Kindergelder und den dabei denkbaren 
Unterschieden ergebende Notwendigkeit einer soge
nannten Vorteilsausgleichung unter den Parteien. Vor
weg aber würde in all den Fällen, in denen — wie vor
liegend — der Ehemann nur durch Blutgruppengutachten 
als Vater des Kindes ausscheidet, die Zuerkennung des 
„Anspruchs“ die Feststellung des wirklichen Vaters 
notwendig machen, die dann nicht zwischen dem Kinde 
und seinem Vater — die in Zukunft sogar im Offizial- 
verfahren erfolgt —, sondern inzidenter zwischen dem 
Ehemann und einem Dritten erfolgen müßte, also — 
wie auch im vorliegenden Rechtsstreit geschehen — so
gar im Versäumniswege möglich wäre. Daß dies auch 
mit der in unserer Ordnung erhöhten gesellschaftlichen 
Bedeutung des familienrechtlichen Prozeßverfahrens 
unvereinbar wäre, bedarf keiner näheren Darlegung. 
Aus allen diesen Gründen muß auch die ungerecht
fertigte Bereicherung als letzter Klagegrund ausscheiden, 
dies übrigens auch schon deshalb, weil es an einer un
mittelbaren Vermögensverschiebung unter den Parteien 
fehlen würde, denn die Entstehung des Anspruchs wäre 
ja überhaupt erst von einer Bedingung und noch dazu 
von einer Potestativbedingung, nämlich von dem freien 
Entschluß des Ehemanns, die Ehelichkeit des Kindes 
anzufechten oder nicht, abhängig.

Das angegriffene Versäumnisurteil hätte daher nach 
§ 331 Abs. 2 ZPO nicht erlassen werden dürfen, da es 
mit allen vorerwähnten gesetzlichen Bestimmungen im 
Widerspruch steht und deshalb den Klagantrag nicht 
zu rechtfertigen vermochte.

§§ 139, 160 Abs. 2 Ziff. 3, 307, 313 Abs. 3 ZPO; §§ 1360, 
1361 BGB; § 15 EheVO.

Nach sozialistischer Auffassung ist auch das An
erkenntnisverfahren nicht von dem Grundsatz der Er
mittlung der objektiven Wahrheit ausgenommen. Es 
erfordert in gleicher Weise wie im streitigen Verfahren 
eine aktive Mitwirkung des Gerichts. Besonders in 
Unterhaltsprozessen ist es daher Pflicht des Gerichts, 
die Parteien durch eine der Sachlage entsprechende Er
örterung ihrer Lebens- und Erwerbsverhältnisse vor 
übereilten Anerkenntnissen zu schützen.

OG, Urt. vom 17. März 1960 — 1 ZzF 4/60.
Die Klägerin zu 1) und der Verklagte sind verheiratet, 

leben aber zeitweilig getrennt, die Klägerin in C., der 
Verklagte überwiegend in Z., von wo er nach der Be
hauptung der Klägerinnen nur ab und zu, wie es ihm 
gutdünkt, nach Hause kommt. Die Klägerin zu 2), ge
boren am 11. August 1946, ist die eheliche Tochter der 
Parteien und lebt bei ihrer Mutter.

Beide Eheleute sind berufstätig. Der monatliche Ver
dienst der Parteien in den Monaten Oktober bis Dezember 
1958 ergibt sich aus Lohnbescheinigungen, die sich bei den 
Akten befinden.

Die Klägerin zu 1) hat für sich und ihre Tochter be
hauptet, sie habe den Verklagten wiederholt aufgefordert, 
regelmäßig für beide Klägerinnen zur Deckung ihres 
Lebensbedarfs Unterhalt zu zahlen, und zwar für sich 
selbst in Form eines Geldbetrages, da ihr nicht zuzumuten 
sei, allein für Miete, Heizung, Licht, Versicherungsbeiträge 
usw. aufzukommen. Sie besorge die Wäsche für den Ver
klagten, wodurch ihr weitere Kosten verursacht würden. 
Sie benötige auch besondere Mittel, wenn der Verklagte 
heimkomme und dann von der Klägerin verpflegt werde. 
Der Verklagte verdiene monatlich 500 bis 600 DM, sei also 
durchaus leistungsfähig, habe jedoch ihre wiederholten 
Aufforderungen, Unterhalt zu zahlen, mit der Begründung 
abgeiehnt, daß er sich erst „etwas schaffen wolle“. Seit 
dem 1. Mai 1958 habe er nur 212 DM an sie gezahlt.

Der von der Klägerin gestellte Antrag lautet, den Ver
klagten kostenpflichtig und vorläufig vollstreckbar zu ver
urteilen, an die Klägerin zu 1) Unterhalt in Höhe von 
monatlich 160 DM abzüglich gezahlter 212 DM und für die 
Klägerin zu 2) von monatlich 80 DM zu zahlen, und zwar 
vom 1. Mai 1958 an beginnend.

Ergänzend haben die Klägerinnen den Inhalt eines 
Schriftsatzes vorgetragen, worin sie u. a. behaupten, der 
Verklagte unterhalte Beziehungen zu einer anderen Frau

und verwende einen großen Teil seines Einkommens für 
vieles Trinken und Rauchen. Auf den Inhalt des Schrift
satzes wird Bezug genommen.

Über eine Einlassung des Verklagten zur Klage enthalten 
die Akten, abgesehen von der erwähnten Lohnbescheini
gung, nichts. Aus dem Sitzungsprotokoll vom 12. Januar 
1959 ergibt sich lediglich, daß die Parteien nach vorauf
gegangener Güteverhandlung in das Streitverfahren ein
getreten sind.

Im Protokoll heißt es dann weiter:
Die Klägerinnen stellen den Antrag aus der Klage

schrift. Der Verklagte erkennt den Klagäi&pruch an. 
v. u. g.

Die Klägerinnen beantragen, den Verklagten dem An
erkenntnis gemäß zu verurteilen.

v. u. g.
Daraufhin erließ das Kreisgericht in abgekürzter Form 

folgendes Anerkenntnisurteil:
1. Der Verklagte wird verurteilt, an die Klägerin zu 

1) ab 1. 5. 1958 einen monatlichen Unterhalt von 160 DM 
zu zahlen abzüglich bereits gezahlter 212 DM, j,

und für die Klägerin zu 2) einen monatlichen Unter
haltsbeitrag von 80 DM ebenfalls ab 1. 5. 1958.

Die Rückstände sind sofort fällig, die laufenden Be
träge jeweils bis zum 5. eines jeden Monats im voraus.

2. Der Verklagte hat die Kosten des Rechtsstreits zu 
tragen.
Gegen dieses Urteil richtet sich der vom Generalstaats

anwalt gestellte Kassationsantrag, mit dem Verletzung von 
Formvorschriften gerügt, aber auch geltend gemacht wird, 
daß das Urteil materiell-rechtlich im Widerspruch mit der 
Rechtsordnung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates stehe.

Der Antrag hatte Erfolg, insoweit es sich -um den Unter
haltsanspruch der Klägerin zu 1) handelt.

A u s d e n G r ü n d e n :
Das Anerkenntnisurteil enthält keinen Tatbestand 

und keine Entscheidungsgründe. Das ist nach § 313 
Abs. 3 ZPO zulässig; jedoch muß in diesem Fall das 
Urteil entweder auf die Klageschrift — was auch in 
Stempelform geschehen kann — oder auf ein damit fest • 
zu verbindendes besonderes Blatt gesetzt werden. Das 
Oberste Gericht hat hierauf und auf die ' dafür maß
geblichen Gründe wiederholt, insbesondere in seinen 
Urteilen vom 17. Dezember 1954 — 1 Zz 240/54 — (NJ 
1955 S. 285) und vom 23. Oktober 1958 — 1 Zz 39/58 — 
hingewiesen.

Zwar hätte dieser Mangel für sich allein — wie der 
Kassationsantrag mit Recht ausführt — die Aufhebung 
des Urteils im Kassationsverfahren nicht gerechtfertigt, 
wenn das Urteil nicht zugleich auch gegen materielles- 
Recht verstoßen hätte. Das aber ist geschehen.

Das Kreisgericht hat nicht erkannt, daß auch das 
Anerkenntnisverfahren nach sozialistischer Auffassung 
nicht von dem für das gesamte Gebiet des Zivilprozesses 
maßgeblichen Grundsatz der Ermittlung der objektiven 
Wahrheit ausgenommen ist und daher in gleicher 
Weise wie im streitigen Verfahren eine aktive Mit
wirkung des Gerichts bei der Verwirklichung dieses 
Grundsatzes erfordert; dies um so mehr, als dem Ver
klagten durch das prozessuale Anerkenntnis j e d e r  
Einwand gegen den Bestand des Klaganspruchs ver
lorengeht, also nicht selten die Gefahr eines erheb
lichen Rechtsverlustes droht. Demgemäß hat das 
Oberste Gericht bereits mehrmals ausgesprochen, daß 
der Erlaß eines Anerkenntnisurteils voraussetzt, daß 
der vom Verklagten anerkannte Anspruch des Klägers 
nicht im Widerspruch zu den Grundsätzen der Rechts
ordnung unseres Arbeiter-und-Bauern-Staates steht 
(Urteil, vom 2. Dezember 1954 — 2 Za 92/54 — OGZ 
Bd. 3 S. 239 und NJ 1955 S. 452 — und vom 5. September 
1958 — 2 Za 47/58). Die gleiche Auffassung vertritt auch 
N a t h a n  in „Das Zivilprozeßrecht der DDR“, Berlin 
1957, 1. Bd., S. 392.

Die hohe gesellschaftliche Bedeutung der Regelung 
aller familienrechtlichen Streitigkeiten — dazu gehören 
im besonderen auch Unterhaltsprozesse zwischen Eltern 
untereinander und zwischen ihnen und ihren Kindern — 
erfordert eine erhöhte Sorgfaltspflicht des Gerichts bei 
Anwendung der dargelegten Grundsätze. Denn einer
seits erfordert zwar die sozialistische Moral, die Bürger 
unseres Staates zu einer möglichst freiwilligen An
erkennung und bereitwilligen Erfüllung ihrer Unter
haltsverpflichtungen anzuhalten und zu erziehen, 
andererseits aber birgt jedes Urteil, das Unterhalts-
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